
Ortsgemeinde LOHNWEILER    
 
 

Anlage zur Benutzungsordnung für die gemeindeeigenen 
Veranstaltungsräume im Sängerheim 

der Ortsgemeinde Lohnweiler 
 

Benutzungsentgelte ab 28.06.2023 
 

 
 
Grundkosten: 

 
 

 
Saal mit Ausschank 
 

- Private Feiern (Hochzeiten, Geburtstage etc.)    85,00 € zzgl. Nk 
- Beerdigung        60,00 € zzgl. Nk 
- Vereine  inkl. Gastraum     100,00 € zzgl. Nk 

Vereine – jeder weitere Folgetag     90,00 € zzgl. Nk 
 
Nutzung Gastraum 
 

- Privat         50,00 € zzgl. Nk 
- Vereine         40,00 € zzgl. Nk 

 
 
 
Zusätzlich werden folgende Nebenkosten erhoben: 

 
 

1. Die Heizkosten werden nach tatsächlichem Verbrauch des aktuellen Gaspreises der letzten 
Tankfüllung abgerechnet.  
 

2. Kosten für Strom werden nach Verbrauch mit 0,50 € / kWh abgerechnet 
 

3. Kosten für Wasser/Kanal werden nach Verbrauch mit 6,00 € / m3 abgerechnet. 
 

4. Bei der Nutzung einer der oben genannten Möglichkeiten wird eine Kaution in Höhe von 150,00 € 
erhoben. 

 
5. Wenn eine Endreinigung durch die Gemeinde veranlasst werden muss, werden die tatsächlichen 

Kosten dem Mieter/Nutzer in Rechnung gestellt. 
Bei Nichtbefolgung der Reinigungspflicht werden 100,00 € berechnet. 

 
 
Lohnweiler, den 19.07.2023 
 
 
 
 
 

.............................................. 
(Knecht) Ortsbürgermeister 


